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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Absicherung des Arbeitsbereiches von Entleervorrichtungen

(57) Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zur
Absicherung des Arbeitsbereiches von Entleervorrich-
tungen (10) zum Entleeren von Müllbehälter (8) in einen
Sammelbehälter (2) beschrieben. Die Entleervorrichtung
weist einen Hubwagen (11) zur Aufnahme des Müllbe-
hälters (8) auf. Um den Bewegungsbereich der Entleer-
vorrichtung von der Zubringerseite her so abzusichern,
dass ein Eindringen von Personen während des Entleer-
vorgangs verhindert wird und gleichzeitig der An- und
Abtransport der Müllbehälter (8) nicht behindert wird, ist
vorgesehen, dass zwischen dem Sammelbehälter (2)
und dem Hubwagen (11) eine von einer Ruhestellung in
eine Sicherungsstellung und umgekehrt bewegbare Bar-
riereeinrichtung (30) angeordnet ist, die sich in Siche-
rungsstellung unterhalb des Hubwagens (11) in den Be-
wegungsbereich (S) des Hubwagens (11) erstreckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ab-
sicherung des Arbeitsbereiches von Entleervorrichtun-
gen zum Entleeren von Müllbehälter in einen Sammel-
behälter, insbesondere von Entleervorrichtungen mit
seitlich angeordneten Barrieren, wobei die Entleervor-
richtung einen Hubwagen aufweist. Die Erfindung be-
zieht sich auch auf ein Verfahren zur Absicherung von
Entleervorrichtungen sowie auf eine Entleervorrichtung.
[0002] Der Hubwagen dient zur Aufnahme und Fixie-
rung des zu entleerenden Müllbehälters und kann auf
unterschiedliche Weise ausgebildet sein. Üblicherweise
besitzt ein solcher Hubwagen einen so genannten Auf-
nahmekamm zum Einhängen des Müllbehälters sowie
Widerlagerelemente zum Abstützen der Behälterwand.
Der Hubwagen ist in der Regel über mindestens einen
Schwenkarm mit einer Antriebseinrichtung, z. B. einer
Schwenktriebeinrichtung verbunden, die das Einkippen
des Müllbehälters in die Einschüttöffnung des Sammel-
behälters bewirkt. Die Antriebseinrichtung kann auch ei-
ne Hubeinrichtung umfassen, mit der der Hubwagen zu-
nächst hochgefahren und dann erst verschwenkt wird.
[0003] Derartige Hubkipp- oder Kippvorrichtungen
sind aus der DE 34 05 997 C2 bekannt. Um den Arbeits-
bereich im Umkreis der Hubkippvorrichtung bzw. einer
Kippvorrichtung abzusichern, sind seitlich angeordnete
Schranken oder Barrieren vorgesehen, die bei Verlassen
ihrer Sicherungsstellung blockierend auf den Steuerkreis
der Kipp- oder Hubkippvorrichtung einwirken und z. B.
ein Anhalten der Entleervorrichtung bewirken, damit
während des selbsttätig ablaufenden Entleervorgangs
keine Gefahr von der Entleervorrichtung für das Bedie-
nungspersonal oder unbeteiligte Personen hervorgeru-
fen wird.
[0004] Eine Weiterentwicklung wird in der DE 44 30
833 C1 beschrieben, der die Aufgabe zugrunde liegt,
auch den Zubringerbereich abzusichern. Als Zubringer-
bereich wird der Teil des Arbeitsbereiches vor der Ent-
leereinrichtung angesehen, der für den Ab- und Antrans-
port der Müllbehälter durch die Müllwerker vorgesehen
ist. Dazu ist am freien Ende der Barrieren mindestens
eine Lichtschranke angeordnet, wobei der Sender an der
einen Barriere und der Empfänger gegenüberliegend an
der anderen Barriere angebracht ist und die Lichtschran-
ke an einer Steuereinrichtung angeschlossen ist, die zur
Aktivierung der Lichtschranke während eines Zeitab-
schnitts des Entleervorgangs und zur Verhinderung oder
Unterbrechung des Entleervorgangs bei Unterbrechung
der Lichtschranke ausgebildet ist.
[0005] Eine ähnliche Überwachungseinrichtung ist
aus der EP 0 928 756 A1 bekannt. Auf seitliche Barrieren
wird bei dieser Vorrichtung verzichtet und die Absiche-
rung des Arbeitsbereiches wird z. B. mittels eines Sonar-
gerätes durchgeführt, das an der Entleereinrichtung an-
geordnet ist. Hierbei wird ein zwei- oder dreidimensiona-
ler Bereich gescannt, wobei sowohl der seitliche als auch
der Zubringerbereich erfasst wird.

[0006] Das Eindringen in den Bewegungsbereich der
Entleervorrichtung von der Zubringerseite aus während
des Entleervorgangs wird damit jedoch nicht verhindert,
weil - anders als bei den seitlichen Barrieren - sich der
eindringenden Person kein mechanisches Hindernis in
den Weg stellt. Insbesondere dann, wenn eine Person
unbeabsichtigt schnell in den Arbeitsbereich der Entleer-
vorrichtung hineinläuft, kann sich die betreffende Person
je nach aktueller Position des Hubwagens Verletzungen
zuziehen.
[0007] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur Absicherung des Arbeits-
bereiches von Entleervorrichtungen anzugeben, mit der
der Bewegungsbereich der Entleervorrichtung von der
Zubringerseite her so abgesichert werden kann, dass ein
Eindringen von Personen während des Entleervorgangs
verhindert wird und gleichzeitig der An- und Abtransport
der Müllbehälter nicht behindert wird.
[0008] Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung ge-
löst, die dadurch gekennzeichnet ist, dass zwischen dem
Sammelbehälter und dem Hubwagen eine von einer Ru-
hestellung in eine Sicherungsstellung und umgekehrt be-
wegbare Barriereeinrichtung angeordnet ist, die sich in
Sicherungsstellung unterhalb des Hubwagens in den Be-
wegungsbereich des Hubwagens erstreckt.
[0009] In der Ruhestellung befindet sich die Barriere-
einrichtung hinter dem Hubwagen, so dass der Hubwa-
gen von vorne zugänglich ist und die Müllbehälter ab-
und antransportiert werden können. Eine Absicherung
des Arbeitsbereiches ist erst dann erforderlich, wenn der
Hubwagen mit dem zu entleerenden Müllbehälter be-
stückt ist und dieser entleert werden soll. Sobald der Hub-
wagen sich aus seiner Aufnahmeposition herausbewegt
hat und die hinter dem Hubwagen befindliche Barriere-
einrichtung freigegeben hat, wird diese aus ihrer Ruhe-
stellung in die Sicherungsstellung unter den Hubwagen
bewegt. Mittels der Barriereeinrichtung wird der Bewe-
gungsbereich unterhalb des Hubwagens, insbesondere
vom Zubringerbereich her, mechanisch abgeriegelt, so
dass Personen, die in diesen Bereich hineinlaufen, wirk-
sam zurückgehalten werden.
[0010] Die Barriereeinrichtung befindet sich in Siche-
rungsstellung vorzugsweise in einer Höhe von 80 bis 120
cm.
[0011] Wenn eine Person gegen die Barriereeinrich-
tung laufen sollte, so wird in einer besonderen Ausge-
staltung der Erfindung gleichzeitig auch der Entleervor-
gang abgebrochen, insbesondere der Hubwagen in sei-
ner jeweiligen Position angehalten.
[0012] Um dies zu realisieren, ist gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsform die Barriereeinrichtung an eine
Steuereinrichtung angeschlossen, die während eines
Zeitabschnitts (Überwachungsphase) des Entleervor-
gangs der Entleervorrichtung zur Unterbrechung des
Entleervorgangs bei Verlassen der Sicherungsstellung
der Barriereeinrichtung ausgebildet ist.
[0013] Die Barriereeinrichtung weist vorzugsweise ei-
ne Sensoreinrichtung auf, die an die Steuereinrichtung
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angeschlossen ist und die die Position der Barriereein-
richtung detektiert. Diese Sensoreinrichtung stellt fest,
ob die Barriereeinrichtung während der Überwachungs-
phase aus ihrer Sicherungsstellung bewegt wird, z. B.
dadurch, dass sich eine Person auf der Barriereeinrich-
tung abstützt.
[0014] Die Sensoreinrichtung kann auch dazu dienen,
beim Ein- und Ausfahren der Barriereeinrichtung deren
Position zu detektieren, um die Überwachungsphase
ein- und auszuschalten.
[0015] Die Sensoreinrichtung kann je nach Ausgestal-
tung der Barriereeinrichtung vorzugsweise einen induk-
tiven Schalter oder einen Drehwinkelgeber umfassen.
[0016] Die Steuereinrichtung ist vorzugsweise die
Steuereinrichtung der Entleervorrichtung.
[0017] Die Barriereeinrichtung ist vorzugsweise an ei-
nem beweglichen Befestigungselement der Entleervor-
richtung oder an einem ortsfesten Befestigungselement
der Entleervorrichtung oder des Sammelbehälters ange-
ordnet.
[0018] Das bewegliche Befestigungselement der Ent-
leervorrichtung kann beispielsweise der Schwenkarm
des Hubwagens oder die Schwenkwelle sein. Als ortsfe-
stes Befestigungselement kommt die Rückwand des
Schüttungsgehäuses in Frage, das Bestandteil der Ent-
leervorrichtung ist, oder eine Wand des Sammelbehäl-
ters.
[0019] Um die Barriereeinrichtung aus ihrer Ruhestel-
lung in die Sicherungsstellung und gegebenenfalls auch
zurückzubewegen, ist eine Antriebseinrichtung vorgese-
hen. Bevorzugt ist eine sich am Befestigungselement ab-
stützende Federeinrichtung, wobei die Federeinrichtung
vorzugsweise mindestens eine Gasdruckfeder umfas-
sen kann.
[0020] Die Antriebseinrichtung kann gemäß einer wei-
teren Ausführungsform auch mindestens ein sich am Be-
festigungselement abstützender Druckmittelmotor sein.
[0021] Die Federeinrichtung ist vorzugsweise so aus-
gelegt, dass sie die Barriereeinrichtung in Sicherungs-
stellung drückt. Dies bedeutet, dass die Bewegung der
Barriereeinrichtung von der Sicherungsstellung in die
Ruhestellung gegen die Federkraft erfolgen muss. Dies
geschieht vorzugsweise durch die Entleereinrichtung.
Wenn der Hubwagen in seine Ausgangsposition zurück-
bewegt wird, drückt dieser gegen die Barriereeinrichtung
und schiebt sie in ihre Ruhestellung zurück. Hierzu ist
die Barriereeinrichtung vorzugsweise derart ausgebildet,
dass sie mittels der Entleervorrichtung mindestens von
ihrer Sicherungsstellung in Ruhestellung bewegbar ist.
[0022] Die Entleervorrichtung kann auch die Barriere-
einrichtung in ihre Sicherungsstellung ziehen, wenn sie
selbst in die Entleerstellung fährt. Im einfachsten Fall
kann die Barriereeinrichtung über ein Seil oder eine Kette
an dem Hubwagen befestigt sein, das oder die die Bar-
riereeinrichtung nachzieht. Auch kann zwischen dem
Hubwagen und der Barriereeinrichtung ein Antriebsele-
ment, wie z. B. ein Druckmittelmotor vorgesehen sein,
der während der Bewegung des Hubwagens die Barrie-

reeinrichtung in ihre vorgesehene Position bewegt.
[0023] Die Barriereeinrichtung kann je nach Anord-
nung und Ausgestaltung jede beliebige Bewegung aus-
führen, um von der Ruhestellung in die Sicherungsstel-
lung und umgekehrt zu gelangen. Es ist jedoch bevor-
zugt, die Barriereeinrichtung schwenkbar am Befesti-
gungselement zu lagern.
[0024] Die Barriereeinrichtung weist mindestens ein
horizontal angeordnetes Barriereelement auf. Als Bar-
riereelement kommt beispielsweise eine Stange, ein
Rohr oder ein Balken aus Metall in Frage.
[0025] Die Barriereeinrichtung weist mindestens einen
Hebelarm auf, der einerseits mit dem Barriereelement
verbunden und andererseits eine Schwenklagerung auf-
weist, die am Befestigungselement angeordnet ist.
[0026] Um Verletzungen an Personen, z. B. beim Aus-
fahren der Barriereeinrichtung oder beim Gegenlaufen
von Personen zu vermeiden, ist mindestens das Barrie-
reelement mit einem Dämpfungselement überzogen. Bei
einem Metallrohr kann dies beispielsweise eine Schaum-
gummirolle sein, die auf das Rohr aufgezogen ist.
[0027] Das Dämpfungselement dient auch zur Abfe-
derung und zum Schutz des Barriereelementes beim Bei-
drücken der Barriereeinrichtung durch die sich absen-
kende Entleervorrichtung bzw. den absenkenden Hub-
wagen.
[0028] Vorzugsweise weist die Barriereeinrichtung ei-
ne T-förmige oder L-förmige Gestalt auf.
[0029] Die Länge des Hebelarms ist vorzugsweise
größer gleich der Länge eines Schwenkarms der Ent-
leervorrichtung. Die Länge hängt auch davon ab, wie die
Barriereeinrichtung ausgestaltet ist und wo die Barriere-
einrichtung befestigt ist. Hierbei ist darauf zu achten,
dass der Bewegungsbereich unter dem Hubwagen durch
die Barriereeinrichtung abgesichert wird.
[0030] Bei einer schwenkbaren Barriereeinrichtung
nimmt der Hebelarm in Sicherungsstellung bezüglich der
Vertikalen vorzugsweise einen Winkel α mit 70° ≤ α ≤
90° ein. Dieser Winkel hat sich als vorteilhaft herausge-
stellt, wenn die schwenkbare Barriereeinrichtung am
Schüttungsgehäuse unterhalb der Schwenkachse der
Entleervorrichtung angeordnet ist. Das Barriereelement
besitzt in Sicherungsstellung einen Abstand vom Erdbo-
den von 80 - 120 cm. Der Vorteil der Anbringung am
Schüttungsgehäuse hat den Vorteil, dass keine Anpas-
sung der Barriereeinrichtung an Besonderheiten und An-
baumaße des Sammelbehälters notwendig ist. Eine Ju-
stierung der Barriereeinrichtung entfällt.
[0031] Die horizontale Erstreckung des Barriere-
elementes ist vorzugsweise größer gleich der Breite der
Entleervorrichtung, wobei vorzugsweise auch die Breite
des aufgenommenen Müllbehälters zu berücksichtigen
ist.
[0032] Um die jeweilige Position der Barriereeinrich-
tung zu detektieren, insbesondere bei einem schwenk-
gelagerten Barriereelement, ist vorzugsweise ein Induk-
tionsschalter oder ein Drehwinkelgeber vorgesehen, wo-
bei der Drehwinkelgeber am Hebelarm angeordnet sein
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kann.
[0033] Das Verfahren zur Absicherung des Arbeitsbe-
reiches von einer einen Hubwagen aufweisenden Ent-
leervorrichtung zum Entleeren von Müllbehältern in ei-
nen Sammelbehälter ist dadurch gekennzeichnet, dass
während eines Zeitabschnitts (Überwachungsphase)
des Entleervorgangs der Bewegungsbereich unterhalb
des Hubwagens mittels einer Barriereeinrichtung abge-
sichert wird, indem die Barriereeinrichtung in eine Siche-
rungsstellung in den Bewegungsbereich des Hubwa-
gens gebracht wird und dass der Entleervorgang unter-
brochen wird, wenn die Barriereeinrichtung die Siche-
rungsstellung während der Überwachungsphase ver-
lässt.
[0034] Vorzugsweise ist die Überwachungsphase kür-
zer als der Entleervorgang, wobei die Überwachungs-
phase vor Beendigung des Entleervorgangs vorzugswei-
se vorzeitig beendet wird. Das vorzeitige Beenden der
Überwachungsphase ist dann von Vorteil, wenn der Hub-
wagen die Barriereeinrichtung aus ihrer Sicherungsstel-
lung in die Ruhestellung zurückdrückt. Anderenfalls wür-
de die Entleervorrichtung durch das Erfassen der Bar-
riereeinrichtung sich selbst abschalten.
[0035] Gegenstand der Erfindung ist auch eine Ent-
leervorrichtung zum Entleeren von Müllbehältern in ei-
nen Sammelbehälter, die eine Vorrichtung zur Absiche-
rung des Arbeitsbereiches aufweist, wie sie zuvor be-
schrieben worden ist.
[0036] Vorrichtungen zur Absicherung des Arbeitsbe-
reiches können als Nachrüstsatz bei bestehenden Ent-
leervorrichtungen angebracht werden. Bei Neuausrü-
stungen wird die Entleervorrichtung bereits mit einer Vor-
richtung zur Absicherung des Arbeitsbereiches ausge-
liefert und installiert.
[0037] Da die Entleervorrichtungen in der Regel mit
einem Schüttungsgehäuse versehen sind, das als Bau-
einheit an den Sammelbehälter angebracht wird, ist die
Vorrichtung zur Absicherung des Arbeitsbereiches vor-
zugsweise an diesem Schüttungsgehäuse befestigt.
Dies hat den Vorteil, dass bei der Montage der Vorrich-
tung zur Absicherung des Arbeitsbereiches keine Anpas-
sungen an unterschiedliche Bauformen des Sammelbe-
hälters vorgenommen werden müssen.
[0038] Beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen nä-
her erläutert.
[0039] Es zeigen:

Figur 1 das Heck eines Müllfahrzeuges in Seitenan-
sicht mit einer Entleervorrichtung in Aufnah-
mestellung und einer Barriereeinrichtung in
Ruhestellung,

Figur 2 eine rückwärtige Draufsicht auf die in Figur 1
gezeigte Vorrichtung,

Figur 3 die Seitenansicht der Vorrichtung gemäß Fi-
gur 1 in Einkippstellung und die Vorrichtung

zur Absicherung des Arbeitsbereiches in Si-
cherungsstellung,

Figur 4 eine rückwärtige Draufsicht auf die in Figur 3
gezeigte Vorrichtung,

Figur 5 eine schematische Seitenansicht einer Vor-
richtung zur Absicherung des Arbeitsberei-
ches gemäß einer weiteren Ausführungsform,
und

Figur 6 die rückwärtige Draufsicht auf zwei Entleer-
vorrichtungen mit zwei Vorrichtungen zur Ab-
sicherung des Arbeitsbereiches gemäß einer
weiteren Ausführungsform.

[0040] In der Figur 1 ist das Heck eines Müllfahrzeuges
1 dargestellt, das einen Sammelbehälter 2 aufweist, an
dessen Rückwand 5 ein Schüttungsgehäuse 6 mit einer
Entleervorrichtung 10 befestigt ist. Das Schüttungsge-
häuse 6 besitzt eine Einschüttöffnung 3, unter der eine
Schwenkwelle 24 mit einem nicht dargestellten Schwen-
kantrieb angeordnet ist, an der ein Schwenkarm 23 an-
gelenkt ist, der sich in der in Figur 1 gezeigten Stellung
senkrecht nach unten erstreckt.
[0041] An der Schwenkwelle 23 sind eine obere Ge-
lenkstrebe 21 und eine untere Gelenkstrebe 22 angeord-
net, die an einem Hubwagen 11 angelenkt sind. Der Hub-
wagen 11 besitzt vertikale Streben 12, die zusammen
mit den Gelenkstreben 21, 22 und dem Schwenkarm 23
ein Parallelogrammgelenk 20 bilden.
[0042] An der Oberseite des Hubwagens 11 ist ein Auf-
nahmekamm 13 zum Anhängen eines Müllbehälters
(nicht dargestellt) angeordnet. Im unteren Bereich des
Hubwagens 11 ist ein Widerlagerelement 14 zum Abstüt-
zen der Behälterwand angebracht. Am unteren Ende des
Schwenkarms 23 ist ein Anlageelement 26 vorgesehen,
das mit der noch zu beschreibenden Barriereeinrichtung
30 zusammenwirkt.
[0043] Die Barriereeinrichtung 30 ist zwischen dem
Schüttungsgehäuse 6 bzw. dem Sammelbehälter 2 ei-
nerseits und dem Hubwagen 11 bzw. dessen Schwenk-
arm 23 andererseits angeordnet. Die Barriereeinrichtung
30 ist in einem Schwenklager 34 unterhalb der Schwenk-
welle 24 an der Rückwand 7 des Schüttungsgehäuses
6 gelagert und besitzt einen Hebelarm 33, an dessen
freien Ende ein Barriereelement 31 angeordnet ist, das
sich in horizontaler Richtung über die Breite der Entleer-
vorrichtung, bzw. des Hubwagens 11 erstreckt, wie noch
im Zusammenhang mit der Figur 2 erläutert wird.
[0044] Die Länge des Hebelarms 33 ist größer als die
Länge des Schwenkarms 23, so dass das Barriere-
element 31, das als Rohr oder Stab ausgebildet ist, sich
unterhalb des freien Endes des Schwenkarms 23 befin-
det. Das am Schwenkarm 23 befestigte Anlageelement
26 drückt die Barriereeinrichtung 30 nach hinten und hält
sie in der in Figur 1 gezeigten Ruhestellung.
[0045] Der Bereich vor dem Hubwagen 11 wird als Zu-
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bringerbereich Z bezeichnet, in dem die Müllbehälter ab-
und antransportiert werden.
[0046] In der Figur 2 ist die rückwärtige Ansicht des
Sammelbehälters 2 dargestellt. Es ist zu sehen, dass
zwei Entleervorrichtungen 10a, 10b nebeneinander an-
geordnet sind. Dementsprechend sind auch zwei Barrie-
reeinrichtungen 30 nebeneinander angeordnet, die je-
weils eine T-förmige Gestalt aufweisen. Es ist zu sehen,
dass sich die Hebelarme 33 parallel zu den jeweiligen
Schwenkarmen 23 der Entleervorrichtungen 10a, 10b er-
strecken und dass die Barriereelemente 31 horizontal
angeordnet sind.
[0047] Im Bereich der Schwenklager 34 ist eine Sen-
soreinrichtung 40 mit jeweils einem induktiven Schalter
41 angeordnet, der an eine jeweils eigene Steuereinrich-
tung 45 angeschlossen ist. Über die Sensoreinrichtung
40 wird die Position der Barriereeinrichtung 30 detektiert
und entsprechende Signale werden an die Steuereinrich-
tung 45 abgegeben. Es kann mittels des Schalters 41
festgestellt werden, ob z. B. der Hebelarm 33 auch in
Sicherungsstellung befindet.
[0048] In der Figur 3 ist die Entleervorrichtung 10 in
Einkippstellung dargestellt. Dies bedeutet, dass der Müll-
behälter 8 in die Einschüttöffnung 3 eintaucht, so dass
der Behälterinhalt in den in der Figur 3 nicht dargestellten
Sammelbehälter 2 fällt. Der Bewegungsbereich der Ent-
leervorrichtung 10 ist durch den Schwenkbereich S ge-
kennzeichnet. Die Barriereeinrichtung 30 befindet sich
in der in Figur 3 gezeigten Darstellung in ihrer Siche-
rungsstellung. Hierbei nimmt der Hebelarm 33 einen
Winkel α in der Größenordnung von 75° ein. Es ist deut-
lich zu sehen, dass der gesamte Schwenkbereich S von
der Barriereeinrichtung überdeckt wird, so dass dieser
Bereich von der Zubringerseite her mechanisch abge-
sperrt wird.
[0049] Zum Auslenken der Barriereeinrichtung 30 ist
am Hebelarm 33 eine Antriebseinrichtung 37 in Form ei-
ner Federeinrichtung 35. Die Federeinrichtung 35 be-
steht aus einem Gasdruckzylinder 37, der einerseits an
dem Hebelarm 33 und andererseits an dem Schwenkla-
ger 34 angeordnet ist. Das Schwenklager 34 ist an dem
ortsfesten Befestigungselement in Form der Rückwand
7 des Schüttungsgehäuses 6 befestigt.
[0050] Die Sensoreinrichtung 40 weist als Alternative
zu der in Figur 1 und 2 gezeigten Sensoreinrichtung einen
Drehwinkelgeber 42 auf, der in die Schwenklagerung des
Hebelarms 33 integriert ist.
[0051] In der Figur 4 ist auch für diese Position die
rückwärtige Ansicht dargestellt. Die freiliegenden Barrie-
reeinrichtungen 30 zeigen deutlich die T-förmige Gestalt
von Hebelarm 33 und Barriereelement 31.
[0052] In der Figur 5 eine weitere Ausführungsform
dargestellt, wobei sich die Entleervorrichtung 10 in Ein-
kippstellung befindet. Die Barriereeinrichtung 30 ist an
dem Hubwagen 11 schwenkbar gelagert und stellt sich
von selbst in Sicherungsstellung, wenn die Entleervor-
richtung 10 hochgeschwenkt wird. Zwischen dem Hub-
wagen 11 und dem Hebelarm 33 ist eine Antriebseinrich-

tung 37 vorgesehen, die die Barriereeinrichtung 30 in
Sicherungsstellung positioniert und beim Zurück-
schwenken der Entleervorrichtung die Barriereeinrich-
tung 30 beizieht.
[0053] In der Figur 6 ist eine weitere Ausführungsform
dargestellt, bei der die beiden Barriereeinrichtungen 30
jeweils L-förmig ausgebildet sind. Die beiden Hebelarme
33 der beiden Barriereeinrichtungen 30 sind benachbart
zueinander angeordnet und an einer gemeinsamen
Schwenklagerung 34 befestigt. Jeweils an der Außen-
seite sind Gasdruckfedern 36 angelenkt. Die Barriere-
elemente 31 besitzen ein Dämpfungselement 32 in Form
einer Schaumstoffrolle, die über die rohrförmigen Barrie-
reelemente 31 gezogen sind.

Bezugszeichen

[0054]

1 Müllfahrzeug
2 Sammelbehälter
3 Einschüttöffnung
5 Rückwand des Sammelbehälters
6 Schüttungsgehäuse
7 Rückwand des Schüttungsgehäuses
8 Müllbehälter
10 Entleervorrichtung
10a,b Entleervorrichtung
11 Hubwagen
12 Strebe
13 Aufnahmekamm
14 Widerlagerelement
20 Parallelogrammgelenk
21 obere Gelenkstrebe
22 untere Gelenkstrebe
23 Schwenkarm
24 Schwenkwelle
26 Anlageelement
30 Barriereeinrichtung
31 Barriereelement
32 Dämpfungselement
33 Hebelarm
34 Schwenklager
35 Federeinrichtung
36 Gasdruckfeder
37 Antriebseinrichtung
40 Sensoreinrichtung
41 induktiver Schalter
42 Drehwinkelgeber
45 Steuereinrichtung
S Schwenkbereich
Z Zubringerbereich

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Absicherung des Arbeitsbereiches
von Entleervorrichtungen (10) zum Entleeren von
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Müllbehältern (8) in einen Sammelbehälter (2), ins-
besondere von Entleervorrichtungen mit seitlich an-
geordneten Barrieren, wobei die Entleervorrichtung
(10) einen Hubwagen (11) zur Aufnahme des Müll-
behälters (8) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Sammelbehälter (2) und dem
Hubwagen (11) eine von einer Ruhestellung in eine
Sicherungsstellung und umgekehrt bewegbare Bar-
riereeinrichtung (30) angeordnet ist,
die sich in Sicherungsstellung unterhalb des Hub-
wagens (11) in den Bewegungsbereich (S) des Hub-
wagens (11) erstreckt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Barriereeinrichtung (30) an eine
Steuereinrichtung (45) angeschlossen ist, die wäh-
rend eines Zeitabschnitts (Überwachungsphase)
des Entleervorgangs der Entleervorrichtung (10) zur
Unterbrechung des Entleervorgangs bei Verlassen
der Sicherungsstellung der Barriereeinrichtung (30)
ausgebildet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Barriereeinrichtung (30) eine
Sensoreinrichtung (40) aufweist, die an die Steuer-
einrichtung (45) angeschlossen ist und die die Posi-
tion der Barriereeinrichtung (30) detektiert.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinrichtung (45) die Steu-
ereinrichtung der Entleervorrichtung (10) ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Barriereeinrich-
tung (30) an einem beweglichen Befestigungsele-
ment der Entleervorrichtung (10) oder einem ortsfe-
sten Befestigungselement der Entleervorrichtung
(10) oder des Sammelbehälters (2) angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Barriereeinrich-
tung (30) mindestens eine Antriebseinrichtung (37)
aufweist, die die Barriereeinrichtung (30) minde-
stens von der Ruhestellung in die Sicherungsstel-
lung bewegt.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Antriebseinrichtung (37) eine
sich am Befestigungselement abstützende Feder-
einrichtung (35) ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Federeinrichtung (35) minde-
stens eine Gasdruckfeder (36) umfasst.

9. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Antriebseinrichtung (37) minde-
stens ein sich am Befestigungselement abstützen-

der Druckmittelmotor ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Barriereeinrich-
tung (30) mittels der Entleereinrichtung (10) minde-
stens von ihrer Sicherungsstellung in die Ruhestel-
lung bewegbar ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Barriereeinrich-
tung (30) schwenkbar am Befestigungselement ge-
lagert ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Barriereeinrich-
tung (30) mindestens ein horizontal angeordnetes
Barriereelement (31) aufweist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Barriereeinrich-
tung (30) mindestens einen Hebelarm (33) aufweist,
der einerseits mit dem Barriereelement (31) verbun-
den und andererseits eine Schwenklagerung (34)
aufweist, die am Befestigungselement angeordnet
ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens das
Barriereelement (31) mit einem Dämpfungselement
(32) überzogen ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Barriereeinrich-
tung (30) eine T-förmige oder L-förmige Gestalt auf-
weist.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Länge des He-
belarms (33) größer gleich der Länge des Schwenk-
arms (23) der Entleervorrichtung (10) ist.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass der Hebelarm (33)
in Sicherungsstellung einen Winkel α mit 70° ≤ α ≤
90° einnimmt.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die horizontale Er-
streckung des Barriereelementes (31) größer gleich
der Breite der Entleervorrichtung (10) ist.

19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sensoreinrich-
tung (40) einen induktiven Schalter (41) oder einen
Drehwinkelgeber (42) aufweist.

20. Entleervorrichtung zum Entleeren von Müllbehälter
in einen Sammelbehälter mit einer Vorrichtung zur
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Absicherung des Arbeitsbereiches gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 19.

21. Verfahren zur Absicherung des Arbeitsbereiches
von einer einen Hubwagen aufweisenden Entleer-
vorrichtung zum Entleeren von Müllbehälter in einen
Sammelbehälter, dadurch gekennzeichnet, dass
während des Zeitabschnitts des Entleervorgangs
der Bewegungsbereich unterhalb des Hubwagens
(11) mittels einer Barriereeinrichtung (30) abgesi-
chert wird, indem die Barriereeinrichtung (30) in eine
Sicherungsstellung in den Bewegungsbereich (S)
des Hubwagens (11) gebracht wird, und
dass der Entleervorgang unterbrochen wird, wenn
die Barriereeinrichtung (30) die Sicherungsstellung
während der Überwachungsphase verlässt.

22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Überwachungsphase kürzer ist
als der Entleervorgang.

23. Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Überwachungsphase vor
Beendigung des Entleervorgangs vorzeitig beendet
wird.
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